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1.1.1  Ausgangslage 
Das heutige Spitalgelände in Flawil wird in den kommenden Jahren neuen 
Nutzungen zugeführt. Durch den Neubau eines Gesundheits- Therapie- und 
Pflegezentrum (GTP Flawil) soll das bestehende Spitalgebäude ersetzt wer-
den. Die geplante Bebauung wird im Dialogverfahren erarbeitet und entwi-
ckelt.  

Das Spitalareal in Flawil liegt westlich des Bahnhofs an der Meiersegg-
strasse. Das Gebiet wird durch den bestehenden «Überbauungsplan Meiers-
egggebiet» welcher am 10 April 1935 in Rechtskraft erwachsen ist, überlagert.  

Die Gemeinde Flawil und das Amt für Raumentwicklung und Geoinfor-
mation (AREG) haben im Rahmen der ÖREB-Aufarbeitung alle Sondernut-
zungspläne überprüft. Für den Überbauungsplan Meiersegggebiet wurde die 
Aufhebung empfohlen. Aus verfahrenstechnischen Gründen soll dies vor der 
detaillierten Planung des Spitalgeländes erfolgen.  
 

 
 

1 Einleitung 

1.1 Planungsanlass 

Abb. 1 Ausschnitt Landeskarte, Stand April 
2021; ohne Massstab 

 
 Plangebiet 
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Der Bebauungsplan von 1935 sichert die Erschliessung des Gebiets mittels 
Baulinien. Sie halten die Bereiche für die Erstellung der Strassen frei zuzüglich 
einem Strassenabstand von i. d. R. 5.0 m. Eine Legende zu den Planinhalten 
existiert nicht.  
 

 
 

  

2 Bestehende Planung  

2.1 Bebauungsplan 
Meierseggstrasse 

Abb. 2 ÜP Meiersegggebiet, Stand 1935; ohne 
Massstab 
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Der Bebauungsplan wurde weitestgehend umgesetzt. Einzelne Strassen wur-
den jedoch nicht gemäss dieser Planung realisiert. So verläuft der Gartenweg 
abweichend zum festgelegten Korridor (vgl. Abb. 3) und die Bebauung entlang 
der Florastrasse unterschreitet den Strassenabstand deutlich. Diese Erschlies-
sung und Bebauung stammt aus den 50er- bis 60er-Jahren. 
 

 
 
 

Abb. 3 Amtliche Vermessung, Stand 2021; Geo-
partal.ch, ohne Massstab 

 
  
 
 

Florastrasse 
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Der bestehende Bebauungsplan wurde weitestgehend umgesetzt. Soweit 
nicht nach dem Bebauungsplan gebaut wurde, lassen sich die Strassenver-
läufe nicht mehr ändern. 

Der Strassenabstand wird heute über das kommunale Baurecht (Art. 20 
BauR) festgelegt. Er verlangt einen Mindestabstand von meist 3.0 m im Ge-
gensatz zum Bebauungsplan mit i. d. R. 5.0 m.  

Ein Weiterbestand des Bebauungsplanes ist weder nötig noch zweckmäs-
sig, da der gebaute Bestand teilweise im Widerspruch zu den Inhalten des 
Überbauungsplans steht, der aktuellen Regelbauweise jedoch entspricht. Der 
Bebauungsplan Meiersegggebiet vom 10. April 1935 soll daher ersatzlos auf-
gehoben werden.  

3 Begründung 

3.1 Interessenabwägung 
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Allgemeines 
Der Sondernutzungsplan wurde am 5. Juli 2021 zur kantonalen Vorprüfung 
gemäss Art. 35 PBG eingereicht. Der Vorprüfungsbericht vom 30. Juli enthielt 
keine Änderungshinweise. 

 
 
 

Die Planung wurde vom ………………………..  bis ………………………..  der öffentlichen 
Mitwirkung gemäss Art. 34 PBG unterstellt. Dabei gingen folgende Hinweise 
ein, die wie folgt berücksichtigt wurden: 

 
 
 

Öffentliche Auflage 
Die Planung wurde vom ………………………..  bis ………………………..  öffentlich aufge-
legt. 

 
Erlass 
Die Aufhebung des «Überbauungsplans Meiersegggebiet» wurde 
am……………………….. vom Gemeinderat Flawil erlassen.  

 
Genehmigung 
Die Aufhebung des «Überbauungsplans Meiersegggebiet» wurde dem Amt 
für Raumentwicklung und Geoinformation am……………………….. zur Genehmi-
gung eingereicht. 

 
 

4 Verfahren 

4.1 Vorprüfung 

4.2 Mitwirkung 

4.3 Erlass und 
Rechtsverfahren 


